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A. Bekanntmachungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
 
 

Verordnung 
über das Naturschutzgebiet "Kleines Moor bei Sothel" 

in der Gemeinde Scheeßel im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
vom 19.02.2018 

 
 
Aufgrund der §§ 22, 23, 32 BNatSchG1 i. V. m. den §§ 14, 15, 16, 23, 32 Abs. 1 NAGBNatSchG2 wird verordnet: 
 
 

§ 1 
Naturschutzgebiet 

 
(1) Das in den Absätzen 2 bis 5 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet (NSG) "Kleines Moor bei 

Sothel" erklärt. 
 
(2) Das NSG liegt südwestlich der Ortschaft Sothel und wird von Grünland- und Ackerflächen eingerahmt. Es befindet 

sich in der naturräumlichen Einheit "Wümmeniederung" im Naturraum "Stader Geest". Das Kleine Moor bei Sothel 
besteht überwiegend aus einem stark abgetrockneten Hochmoor mit Kiefern-Birken-Moorwäldern und Pfeifengras-
Degenerationsstadien. In feuchteren Bereichen im Osten des Gebietes haben sich Wollgras-Torfmoos-Schwing-
rasen und ein dystrophes Stillgewässer entwickelt. Zudem kommen einige Grünlandflächen vor, die größtenteils 
intensiv bewirtschaftet werden. 

 
(3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgeblichen und mit veröffentlichten Karte im Maßstab 1:5.000 und aus 

der mit veröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 (Anlage). Sie verläuft auf der dem NSG abgewandten 
Seite der grauen Linie. Lineare Gehölzstrukturen, die von der grauen Linie berührt werden, liegen im NSG. Gräben 
hingegen, die sich am Rande des Gebiets befinden und von der grauen Linie berührt werden, liegen außerhalb des 
NSG. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie können von jedermann während der Dienststunden bei 
der Gemeinde Scheeßel sowie beim Landkreis Rotenburg (Wümme), Amt für Naturschutz und Landschaftspflege, 
unentgeltlich eingesehen werden. 

 
(4) Das NSG umfasst im Wesentlichen das Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiet Nr. 227 "Sotheler Moor" (DE2722-331) 

gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie3). 
 
(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 68 ha. 
 
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
(1) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist die Erhaltung, Pflege, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebens-

stätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender, schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten 
sowie als Landschaft von besonderer Eigenart und Vielfalt. Als Bestandteil des Biotopverbundes gemäß § 21 
BNatSchG dient es zudem der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer 
Wechselbeziehungen. 

 
(2) Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere 

 1. die Erhaltung und Entwicklung von Hochmoorflächen mit Kiefern-Moorbirkenwäldern, Pfeifengras-Degene-
rationsstadien, Torfmoos-Birkenbrüchen und Schwingrasenmooren in nassen Torfstichen, 

 2. die Erhaltung und Entwicklung naturnaher Eichenwälder, 

 3. die Erhaltung und Entwicklung dystropher Stillgewässer, 

 4. die Erhaltung und Entwicklung von Grünlandbeständen, insbesondere auf feuchten Standorten, 

 5. den Schutz und die Förderung der wild lebenden Pflanzen und Tiere sowie ihrer Lebensgemeinschaften und 
Lebensstätten, 

 6. die Förderung der Ruhe und Ungestörtheit des NSG. 
  

                                                           
1
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) 

2
 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) 

3
 Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild 
lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates 
vom 13.05.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193) 
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(3) Das NSG ist Teil des kohärenten europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000"; die Unterschutzstellung trägt 

dazu bei, den günstigen Erhaltungszustand der maßgeblichen Lebensraumtypen im FFH-Gebiet "Sotheler Moor" 
insgesamt zu erhalten und wiederherzustellen. 

 
(4) Erhaltungsziele des NSG im FFH-Gebiet sind die Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-

standes 

 1. insbesondere des prioritären Lebensraumtyps 91D0 - Moorwälder (Anhang I FFH-Richtlinie) einschließlich 
seiner charakteristischen Tier- und Pflanzenarten 

  als naturnahe torfmoosreiche Birken- und Birken-Kiefernwälder auf nährstoffarmen, nassen Moorböden mit 
allen Altersphasen in mosaikartigem Wechsel, mit standortgerechten, autochthonen Baumarten, einem hohen 
Alt- und Totholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich entstandenen Lichtungen und strukturreichen Waldrändern, 

 2. insbesondere der übrigen Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie) einschließlich ihrer charakteristischen 
Tier- und Pflanzenarten 

  a) 3160 - Dystrophe Stillgewässer 
   als naturnahes dystrophes Stillgewässer mit torfmoosreicher Verlandungsvegetation im Moorgebiet, 

  b) 7120 - Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 
   als Hochmoore mit möglichst nassen, nährstoffarmen, weitgehend waldfreien Teilflächen, die durch typi-

sche, torfbildende Hochmoorvegetation gekennzeichnet sind. 
 
(5) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele insbesondere auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie 

von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kann aufbauend auf die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch 
durch Angebote des Vertragsnaturschutzes unterstützt werden. 

 
 

§ 3 
Verbote 

 
(1) Gemäß § 23 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verän-

derung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können. 
  
 Insbesondere werden folgende Handlungen untersagt 

 1. Hunde unangeleint laufen zu lassen, sofern dies nicht zur ordnungsgemäßen Jagdausübung geschieht, 

 2. abweichend von § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG Röhrichte in der Zeit vom 01. März bis 30. September 
eines jeden Jahres zurückzuschneiden, 

 3. die Beseitigung oder Beeinträchtigung von Hecken, Feldgehölzen, Einzelbäumen, Baumreihen oder natur-
nahen Gebüschen, 

 4. die Beseitigung oder Beeinträchtigung von naturnah aufgebauten Waldrändern, 

 5. die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu stören, 

 6. organisierte Veranstaltungen ohne vorherige Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde durchzufüh-
ren,  

 7. das Befahren der Gewässer mit Wasserfahrzeugen einschließlich Modellbooten und sonstigen Sport- und 
Freizeitgeräten, 

 8. zu zelten, zu lagern, zu grillen oder Feuer zu machen, 

 9. Fahrzeuge aller Art einschließlich Wohnwagen und andere für die Unterkunft geeignete Fahrzeuge oder Ein-
richtungen zu fahren, zu parken oder abzustellen, 

 10. im NSG unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) zu betreiben (starten, landen, 
fliegen), sofern der Betrieb nicht den in § 4 Abs. 2 der Verordnung freigestellten Zwecken dient, 

 11. im NSG mit bemannten Luftfahrzeugen (z. B. Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen, Hubschraubern) zu 
starten und, abgesehen von Notfallsituationen, zu landen, 

 12. bauliche Anlagen, auch wenn sie keiner Genehmigung bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu ändern, 

 13. die Errichtung von Windenergieanlagen in einer Entfernung bis zu 500 m von der Grenze des NSG, 

 14. Leitungen jeder Art zu verlegen, Masten, Einfriedungen oder Einzäunungen zu errichten oder bestehende 
Einrichtungen oder Anlagen dieser Art wesentlich zu ändern, sofern sie nicht der ordnungsgemäßen Forst-
wirtschaft gemäß § 11 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG) dienen, 

 15. Sprengungen vorzunehmen oder Bohrungen aller Art niederzubringen, sofern diese Bohrungen nicht für 
gemäß § 4 Abs. 8 freigestellte naturschutzfachliche Pflege-, Entwicklungs- oder Wiederherstellungsmaßnah-
men oder forstliche Standortkartierungen notwendig sind, 

 16. Abfallstoffe aller Art, wie z. B. Müll, Schutt, Gartenabfälle, land- und forstwirtschaftliche Abfälle sowie Boden-
bestandteile zu lagern, aufzuschütten oder einzubringen, 

 17. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Auf- oder Abspülungen oder Abgrabungen vorzunehmen, 
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 18. Wasser aus oberirdischen Gewässern oder Grundwasser zu entnehmen, 

 19. in die bestehenden Verhältnisse im Wasserhaushalt in der Art einzugreifen, dass es zu einer weitergehenden 
Entwässerung des Schutzgebietes oder von Teilflächen kommen kann, 

 20. Anpflanzungen von Weihnachtsbaumkulturen, Kurzumtriebsplantagen oder anderen Sonderkulturen anzule-
gen, 

 21. Erstaufforstungen auf Grünland anzulegen, 

 22. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen, 

 23. nichtheimische, gebietsfremde oder invasive Arten auszubringen oder anzusiedeln, 

 24. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen; ausgenommen sind Tafeln zur Kennzeichnung des NSG sowie Hinweis- 
und Warntafeln aufgrund anderer Rechtsvorschriften. 

 
(2) Gemäß § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG darf das NSG nicht betreten, befahren oder auf sonstige Weise aufgesucht 

werden, soweit es nicht in § 4 anders bestimmt ist. 
 
(3) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei dem nach Absatz 1 Nr. 6 genannten Fall zur Erteilung ihrer Zustim-

mung Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen, Gefähr-
dungen oder eine nachhaltige Störung des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder seines Schutzzwecks entge-
genzuwirken oder kann die Zustimmung auch versagen. 

 
 

§ 4 
Freistellungen 

 
(1) Die in den Absätzen 2 bis 6 aufgeführten Handlungen oder Nutzungen sind von den Regelungen des § 3 dieser 

Verordnung freigestellt und bedürfen keiner naturschutzrechtlichen Befreiung. 
 
(2) Freigestellt sind 

 1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Eigentümer und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauf-
tragte zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke, 

 2. das Betreten und Befahren des Gebietes und die Durchführung von Maßnahmen 

  a) durch Bedienstete der zuständigen Naturschutzbehörden sowie deren Beauftragte zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben, 

  b) durch Bedienstete anderer Behörden sowie deren Beauftragte in Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben, 

  c) zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder 
auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde oder mit deren vorheriger Zustimmung, 

  d) zur Beseitigung von invasiven und/oder gebietsfremden Arten mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde, 

  e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie Information und Umweltbildung mit vorheriger Zustim-
mung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

 3. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege in der vorhandenen Breite und soweit dies für die freigestellten 
Nutzungen erforderlich ist, ausschließlich mit milieuangepasstem Material wie Sand, Kies, Lesesteinen und 
kalkarmen Mineralgemisch bzw. natürlicherweise anstehendem Material, 

 4. die Herstellung des erforderlichen Lichtraumprofils der bestehenden Wege in der Zeit vom 01. Oktober bis 
zum 28. Februar des Folgejahres, 

 5. die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern oder von Grundwasser für das Tränken von Vieh auf 
der Weide, 

 6. die Unterhaltung und Instandsetzung bisher noch funktionsfähiger Drainagen, 

 7. die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Weidezäune und Viehtränken sowie deren Neuerrichtung 
in ortsüblicher Weise, 

 8. die Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäßig bestehender Viehunterstände; deren Neuerrichtung in orts-
üblicher Weise nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

 9. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der bestehenden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen, 

 10. die fachgerechte Pflege von Landschaftselementen zur Verjüngung des Bestandes in der Zeit vom 
01. Oktober bis 28. Februar des Folgejahres, 

 11. unaufschiebbare Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, 

 12. der Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge mit vorheriger Erlaubnis der zuständigen Luftfahrtbehörde ausschließ-
lich über landwirtschaftlich genutzten Flächen und zum Zwecke deren Kontrolle durch den Flächenbewirt-
schafter bzw. Jagdberechtigten. 
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(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und Gräben, die nicht dem Wasser-
recht unterliegen, jedoch ohne Einsatz der Grabenfräse in ständig wasserführenden Gräben. 

 
(4) Die ordnungsgemäße Jagdausübung bleibt unberührt. Abweichend hiervon ist jedoch die Neuanlage von 

 1. Wildäsungsflächen, Futterplätzen, Hegebüschen und Kunstbauten sowie 

 2. mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen 

 nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde zulässig. 

 Die Anlage von Kirrungen in jagdgesetzlich vorgegebener Art und Weise ist der zuständigen Naturschutzbehörde 
mindestens fünf Werktage vorher anzuzeigen. 

 
(5) Freigestellt ist die natur- und landschaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung gemäß § 5 Abs. 2 

BNatSchG und nach guter fachlicher Praxis 

 1. auf den rechtmäßig bestehenden und genutzten Grünlandflächen nach folgenden Vorgaben 

  a) ohne Grünland umzubrechen, 

  b) unter Belassung eines mindestens 1 m breiten Uferrandstreifens entlang der Gewässer III. Ordnung, 
gemessen von der Böschungsoberkante aus, der ungenutzt bleibt und in dem kein Dünger ausgebracht 
und keine Pflanzenschutzmittel angewendet werden dürfen, 

  c) beim Ausbringen von Dünger und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Grünlandflächen ist ein 
Abstand von mindestens 5 m zur Böschungsoberkante der Gewässer III. Ordnung einzuhalten; beim Ein-
satz abdriftmindernder Technik zur Ausbringung von Dünger und bei der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln gilt nur der im § 4 Abs. 5 Nr. 1 b) genannte Mindestabstand von 1 m, 

  d) nur auf trittfesten Standorten ist eine Beweidung ohne Zufütterung und ohne Durchtreten der Grasnarbe 
erlaubt, 

  e) ohne Veränderung des Bodenreliefs insbesondere durch Verfüllen von Bodensenken, -mulden und -rinnen 
und durch Einebnen und Planieren, 

  f) ohne Anlage von Mieten, 

  g) Maßnahmen zur Grünlanderneuerung sind nur zulässig, wenn sie 14 Tage vor Durchführung bei der 
zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt werden; ausgenommen sind kleinflächige Über- oder Nach-
saaten bis 500 m² auch im Schlitzdrillverfahren, 

 2. auf den in der Karte waagerecht schraffiert dargestellten Grünlandflächen unter Einhaltung der oben genann-
ten Vorgaben aus Nr. 1, jedoch zusätzlich mit folgenden Vorgaben 

  a) keine Mahd vom 01. Januar bis 15. Juni eines jeden Jahres, 

  b) Düngerausbringung von maximal 80 kg N je ha/Jahr, 

 3. auf den in der Karte gepunktet dargestellten, an die Moorwälder angrenzenden 10 m breiten Grünlandstreifen 
unter Einhaltung der oben genannten Vorgaben aus Nr. 1, jedoch zusätzlich mit folgenden Vorgaben 

  a) ohne Behandlung mit chemischen Pflanzenschutzmitteln, 

  b) ohne Düngung, 

  c) ohne Kalkung; 

  beim Einsatz abdriftmindernder Technik ist ein 1 m breiter Grünlandstreifen entlang der Moorwälder, auf dem 
kein Dünger, kein Kalk und keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden dürfen, ausreichend. 

 Der Erschwernisausgleich nach § 42 Abs. 4 und 5 NAGBNatSchG richtet sich nach den Vorschriften der Erschwer-
nisausgleichsverordnung-Grünland. 

 Die zuständige Naturschutzbehörde kann nach vorheriger Abstimmung im Einzelfall Ausnahmen von Nr. 1 b), 2 a) 
und Nr. 3 a) zulassen. 

 
(6) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft gemäß § 11 NWaldLG und gemäß § 5 Abs. 3 BNatSchG 

 1. auf allen Waldflächen unter Beachtung folgender Vorgaben 

  a) den Boden und den Bestand schonende Holzentnahme und Pflege in der Zeit vom 01. August bis 
28. Februar des Folgejahres unter besonderer Rücksichtnahme auf schutzbedürftige Tier- und Pflanzen-
arten; in der übrigen Zeit ist die Holzentnahme im Einzelfall nur zulässig wenn sie fünf Werktage vor 
Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt wird, 

  b) Kahlschlag nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

  c) Belassen von mindestens einem Stück stehenden oder liegenden starken Totholzes je vollem Hektar des 
jeweiligen Eigentümers bis zum natürlichen Zerfall, 

  d) vornehmliche Förderung und Einbringung standortheimischer Baum- und Straucharten der natürlichen 
Waldgesellschaften, 

  e) flächiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur, wenn dieser mindestens zehn Werktage vorher der 
zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt wurde und eine erhebliche Beeinträchtigung i. S. des § 33 
Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1 BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist, 



 47

  f) Durchführung von Maßnahmen zur Bodenschutzkalkung nur, wenn diese mindestens einen Monat vorher 
der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt worden sind, 

  g) ohne Düngung, 

  h) forstwirtschaftlich notwendiger Wegeneubau und -ausbau nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde, 

 2. auf den in der Karte schräg von rechts unten nach links oben schraffierten Waldflächen mit dem wertbestim-
menden Lebensraumtyp 91D0, die nach dem Ergebnis der Basiserfassung den Erhaltungszustand B und C 
aufweisen unter Einhaltung der Vorgaben Nr. 1 a), e) bis h), jedoch zusätzlich mit folgenden Vorgaben 

  a) ohne Kahlschlag; Holzentnahme nur einzelstammweise oder durch Femel- oder Lochhieb, 

  b) Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen vom 01. März bis 31. August nur mit vorheriger Zustim-
mung der zuständigen Naturschutzbehörde,  

  c) auf befahrungsempfindlichen Standorten und in Altholzbeständen Feinerschließungslinien mit einem Min-
destabstand der Gassenmitten von 40 m, 

  d) Bodenbearbeitung nur, wenn diese mindestens einen Monat vorher der zuständigen Naturschutzbehörde 
angezeigt worden ist; ausgenommen ist eine zur Einleitung einer natürlichen Verjüngung erforderliche 
plätzeweise Bodenverwundung, 

  e) Instandsetzung von Wegen nur, wenn diese mindestens einen Monat vorher der zuständigen Natur-
schutzbehörde angezeigt worden ist; freigestellt bleibt die Wegeunterhaltung einschließlich des Einbaus 
von nicht mehr als 100 kg milieuangepasstem Material pro Quadratmeter,  

  f) ohne Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien, ausgenommen sind Maßnahmen zur 
Vorbereitung der Verjüngung, 

  g) beim Holzeinschlag und bei der Pflege 
   aa) Erhalt bzw. Entwicklung eines Altholzanteils von mindestens 20 % der Lebensraumtypfläche des 

jeweiligen Eigentümers, 
   bb) je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers dauerhafte Markierung von 

mindestens drei lebenden Altholzbäumen als Habitatbäume und Belassen dieser bis zum natürlichen 
Zerfall oder bei Fehlen von Altholzbäumen dauerhafte Markierung von Teilflächen zur Entwicklung 
von Habitatbäumen (Habitatbaumanwärter) auf 5 % der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigen-
tümers ab der dritten Durchforstung; artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- und 
Höhlenbäumen bleiben unberührt, 

   cc) je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers Belassen von mindestens 
zwei Stück stehenden oder liegenden starken Totholzes bis zum natürlichen Zerfall, 

   dd) auf mindestens 80 % der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers Erhalt oder Entwicklung 
der lebensraumtypischen Baumarten, 

  h) bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung  lebensraumtypi-
scher Baumarten und auf mindestens 80 % der Verjüngungsfläche Verwendung lebensraumtypischer 
Hauptbaumarten, 

  i) vollständig ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden, 

  j) eine über die vorherigen Vorgaben hinausgehende Holzentnahme ist zum Erhalt oder der Entwicklung 
höherwertiger Biotop- oder Lebensraumtypen mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbe-
hörde möglich, 

  k) ohne Kalkung. 
 
(7) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den nach den Absätzen 2 bis 6 genannten Fällen zur Erteilung von 

Ausnahmen oder ihrer Zustimmung Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, 
Beeinträchtigungen, Gefährdungen oder eine nachhaltige Störung des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder 
seines Schutzzwecks entgegenzuwirken oder kann die Zustimmung auch versagen. 

 
(8) Freigestellt sind die von der zuständigen Naturschutzbehörde angeordneten oder mit ihr abgestimmten Pflege-, 

Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im NSG. 
 
(9) Weitergehende Vorschriften der § 23 Abs. 3 BNatSchG, § 29 BNatSchG i. V. m. § 22 NAGBNatSchG, § 30 

BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG, § 33 Abs. 1 a, § 39 und § 44 BNatSchG bleiben unberührt. 
 
(10) Bestehende, rechtmäßige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unbe-

rührt. 
 
 

§ 5 
Befreiungen 

 
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 67 BNatSchG 

i. V. m. § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren. 
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(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen der 
Prüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NAGBNatSchG als mit dem Schutzzweck dieser Verordnung 
vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG i. V. m. § 26 NAGBNatSchG erfüllt 
sind. 

 
 

§ 6 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben die Durchführung von folgenden durch die zuständige 

Naturschutzbehörde angeordneten oder angekündigten Maßnahmen zu dulden 

1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung des NSG oder einzelner seiner Bestand-
teile, 

 2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des NSG und seiner Wege sowie zur weiteren Information 
über das NSG. 

 
(2) Zu dulden sind insbesondere die in einem Managementplan, Maßnahmenblatt oder Pflege- und Entwicklungsplan 

für das NSG dargestellten Maßnahmen. 
 
(3) § 15 NAGBNatSchG bleibt unberührt. 
 
 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 43 Abs. 3 Nr. 1 NAGBNatSchG handelt, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig gegen die Verbotsregelungen in § 3 dieser Verordnung verstößt, ohne dass die Voraussetzun-
gen einer Freistellung nach § 4 dieser Verordnung vorliegen oder eine erforderliche Zustimmung erteilt oder eine 
Befreiung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. 

 
(2) Ordnungswidrig gemäß § 43 Abs. 3 Nr. 7 NAGBNatSchG handelt, wer entgegen § 23 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG 

i. V. m. § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG und § 3 Abs. 2 das Naturschutzgebiet betritt, ohne dass die Voraussetzungen 
für eine Freistellung nach § 4 vorliegen oder eine erforderliche Zustimmung erteilt oder eine Befreiung gewährt 
wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro 
geahndet werden. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 19.02.2018 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Luttmann 
Landrat 
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- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 
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Verordnung 
über das Naturschutzgebiet "Stellmoor und Weichel" in der Stadt Rotenburg (Wümme) 

im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
vom 19.02.2018 

 
 
Aufgrund der §§ 22, 23, 32 BNatSchG4 i. V. m. den §§ 14, 15, 16, 23, 32 Abs. 1 NAGBNatSchG5 wird verordnet: 
 
 

§ 1 
Naturschutzgebiet 

 
(1) Das in den Absätzen 2 bis 5 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet (NSG) "Stellmoor und Weichel" 

erklärt. 
 
(2) Das NSG liegt in der naturräumlichen Einheit "Wümmeniederung" im Naturraum "Stader Geest". Es befindet sich 

nordöstlich des Ortsteils Luhne in der Stadt Rotenburg (Wümme) im Landkreis Rotenburg (Wümme). 

 Das NSG "Stellmoor und Weichel" ist im Nordwesten durch großflächigen Kiefern-Bruchwald mit viel Pfeifengras 
geprägt, stellenweise sind kleinere Moorregenerationsstadien mit Torfmoos-Schwingrasen eingestreut. Im Westen 
schließt ein größerer, oligotropher Stauteich an, der von dichtem Weidengebüsch umgeben ist. Nördlich davon 
befindet sich, durch einen Damm getrennt, ein weiteres, stark verlandetes Stillgewässer mit umliegenden Sümpfen 
und Feuchtgebüschen. Ganz im Nordwesten liegen Kiefer- und Birkenwälder auf entwässerten Standorten, die 
teilweise dichtes Gagelgebüsch im Unterwuchs aufweisen. Im Süden und Osten wird das Gebiet durch größtenteils 
geschlossenen Laubwald aus Eiche und Buche auf anlehmigem, z. T. feuchtem Sand mit eingestreuten Nadelwäl-
dern aus Kiefer, Lärche und Fichte dominiert. Im Osten des Gebiets befindet sich der Naturwald "Weichel", welcher 
nicht wirtschaftlich genutzt wird. Hauptsächlich im Randbereich des Gebiets vereinzelt eingestreut, kommen klei-
nere, extensiv als Mähwiese genutzte artenarme Grünlandflächen vor. 

 
(3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgeblichen und mit veröffentlichten Karte im Maßstab 1:10.000 und 

aus der mit veröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 (Anlage). Sie verläuft auf der dem NSG abge-
wandten Seite der grauen Linie. Lineare Gehölzstrukturen, die von der grauen Linie berührt werden, liegen im 
NSG. Wege und Gräben, die von der grauen Linie lediglich berührt werden, liegen dagegen nicht im NSG. Die 
Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie können von jedermann während der Dienststunden bei der Stadt 
Rotenburg (Wümme) sowie beim Landkreis Rotenburg (Wümme), Amt für Naturschutz und Landschaftspflege, 
unentgeltlich eingesehen werden. 

 
(4) Das NSG ist identisch mit dem Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiet Nr. 241 "Stellmoor und Weichel" (DE 2822-311) 

gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie). 
 
(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 218 ha. 
 
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
(1) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist die Erhaltung, Pflege, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebens-

stätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender, schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten 
sowie als Landschaft von besonderer Eigenart, Vielfalt und Schönheit. Als Bestandteil des Biotopverbundes gemäß 
§ 21 BNatSchG dient es zudem der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer 
Wechselbeziehungen. 

 
(2) Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere 

 1. die Erhaltung und Entwicklung von naturnahen und im Naturwald dauerhaft ungenutzten Hainsimsen-Buchen-
wäldern, bodensauren Eichenwäldern und sonstigen standortheimischen Wäldern, 

 2. die langfristige Umwandlung nicht standortheimischer Waldbestände in die auf dem jeweiligen Standort natür-
lich vorkommende Waldgesellschaft, 

 3. die Erhaltung und Entwicklung des Stellmoors und der vermoorten Niederung des Luhner Moorgrabens mit 
Pfeifengrassümpfen, Wollgras-Torfmoos-Schwingrasen, verlandeten Teichen, nährstoffarmen Stillgewässern, 
Röhrichten und Moorwäldern, 

 4. die Erhaltung und Entwicklung von natürlichen und naturnahen, nährstoffarmen Stillgewässern mit ihren Ufern 
und Verlandungsbereichen, 

 5. die Erhaltung und Entwicklung von artenreichen, extensiv genutzten Grünlandflächen, 

 6. den Schutz und die Förderung der wild lebenden Pflanzen und Tiere, insbesondere der europäisch geschütz-
ten Vogelarten sowie ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensstätten, 

                                                           
4
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542). 

5
 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104). 
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 7. die Förderung der Ruhe und Ungestörtheit des NSG. 
 
(3) Das NSG ist Teil des kohärenten europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000"; die Unterschutzstellung trägt 

dazu bei, den günstigen Erhaltungszustand der maßgeblichen Lebensraumtypen im Gebiet "Stellmoor und 
Weichel" insgesamt zu erhalten und wiederherzustellen. 

 
(4) Erhaltungsziele des NSG im FFH-Gebiet sind die Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-

standes 

 1. insbesondere des prioritären Lebensraumtyps (Anhang I FFH-Richtlinie) einschließlich seiner charakteristi-
schen Tier- und Pflanzenarten 

  a) 91D0 - Moorwälder 
   als naturnahe torfmoosreiche Birken- und Birken-Kiefernwälder auf nährstoffarmen, nassen Moorböden 

mit allen Altersphasen in mosaikartigem Wechsel, mit standortgerechten, autochthonen Baumarten, einem 
hohen Alt- und Totholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich entstandenen Lichtungen und strukturreichen 
Waldrändern, 

 2. der übrigen Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richtlinie) einschließlich ihrer charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten 

  a) 7140 - Übergangs- und Schwingrasenmoore 
   als naturnahe, waldfreie Übergangs- und Schwingrasenmoore, u. a. mit torfmoosreichen Seggen- und 

Wollgras-Rieden, auf sehr nassen, nährstoffarmen Standorten, im Komplex mit nährstoffarmen Stillgewäs-
sern und Moorwald, 

  b) 9110 - Hainsimsen-Buchenwälder 
   als naturnahe, strukturreiche und im Naturwald ungenutzte Buchenwälder auf bodensauren Standorten mit 

allen Altersphasen in mosaikartigem Wechsel, mit standortgerechten, autochthonen Baumarten, einem 
hohem Tot- und Altholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich entstandenen Lichtungen und vielgestaltigen 
Waldrändern, 

  c) 9190 - Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche 
   als naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturreiche und im Naturwald ungenutzte Eichenmischwälder auf 

nährstoffarmen Sandböden mit allen Altersphasen in mosaikartigem Wechsel, mit standortgerechten, 
autochthonen Baumarten, einem hohen Tot- und Altholzanteil, Höhlenbäumen und vielgestaltigen Wald-
rändern. 

 
(5 Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele, insbesondere auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie 

von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, kann aufbauend auf die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch 
durch Angebote des Vertragsnaturschutzes unterstützt werden. 

 
 

§ 3 
Verbote 

 
(1) Gemäß § 23 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verän-

derung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können. 
 
 Insbesondere werden folgende Handlungen untersagt 

 1. Hunde frei laufen zu lassen, sofern dies nicht im Rahmen der ordnungsgemäßen Jagdausübung geschieht, 

 2. abweichend von § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG Röhrichte in der Zeit vom 01. März bis 30. September 
eines jeden Jahres zurückzuschneiden, 

 3. die Beseitigung oder Beeinträchtigung von naturnah aufgebauten Waldrändern, 

 4. die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu stören, 

 5. organisierte Veranstaltungen ohne Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde durchzuführen; ausge-
nommen sind Umweltbildungsveranstaltungen der Niedersächsischen Landesforsten im Rahmen des gesetz-
lichen Bildungsauftrags gemäß § 15 Abs. 4 Nr. 4 NWaldLG, 

 6. das Befahren der Gewässer mit Wasserfahrzeugen einschließlich Modellbooten und sonstigen Sport- und 
Freizeitgeräten, 

 7. zu zelten, zu lagern, zu grillen oder Feuer zu machen, 

 8. Fahrzeuge aller Art einschließlich Wohnwagen und andere für die Unterkunft geeignete Fahrzeuge oder Ein-
richtungen zu fahren, zu parken oder abzustellen, 

 9. im NSG unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) zu betreiben (starten, landen, 
fliegen), sofern der Betrieb nicht den in § 4 Abs. 2 der Verordnung freigestellten Zwecken dient, 

 10. im NSG mit bemannten Luftfahrzeugen (z. B. Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen, Hubschraubern) zu 
starten und, abgesehen von Notfallsituationen, zu landen, 

 11. bauliche Anlagen, auch wenn sie keiner Genehmigung bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu ändern, 

 12. die Errichtung von Windenergieanlagen in einer Entfernung bis zu 500 m von der Grenze des NSG,  
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 13. Leitungen jeder Art zu verlegen, Masten, Einfriedungen oder Einzäunungen zu errichten oder bestehende 
Einrichtungen oder Anlagen dieser Art wesentlich zu ändern, sofern sie nicht der ordnungsgemäßen Forst-
wirtschaft gemäß § 11 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG) dienen, 

 14. Sprengungen vorzunehmen oder Bohrungen aller Art niederzubringen, sofern diese Bohrungen nicht für 
gemäß § 4 Abs. 9 freigestellte naturschutzfachliche Pflege-, Entwicklungs- oder Wiederherstellungsmaßnah-
men oder forstliche Standortkartierungen notwendig sind, 

 15. Abfallstoffe aller Art, wie z. B. Müll, Schutt, Gartenabfälle, land- und forstwirtschaftliche Abfälle sowie Boden-
bestandteile zu lagern, aufzuschütten oder einzubringen, 

 16. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Auf- oder Abspülungen oder Abgrabungen vorzunehmen, 

 17. Wasser aus oberirdischen Gewässern oder Grundwasser zu entnehmen, 

 18. in die bestehenden Verhältnisse im Wasserhaushalt in der Art einzugreifen, dass es zu einer weitergehenden 
Entwässerung des Schutzgebietes oder von Teilflächen kommen kann, 

 19. Anpflanzungen von Weihnachtsbaumkulturen, Kurzumtriebsplantagen oder Anlage anderer Sonderkulturen, 

 20. Erstaufforstungen auf Grünland vorzunehmen, 

 21. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen, 

 22. nichtheimische, gebietsfremde oder invasive Arten auszubringen oder anzusiedeln, 

 23. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen; ausgenommen sind Tafeln zur Kennzeichnung des NSG sowie Hinweis- 
und Warntafeln aufgrund anderer Rechtsvorschriften. 

 
(2) Gemäß § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG darf das NSG außerhalb der in der mit veröffentlichen Karte dargestellten 

Wege nicht betreten, befahren oder auf sonstige Weise aufgesucht werden, soweit es nicht in § 4 anders bestimmt 
ist. 

 
(3) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den nach Absatz 1 genannten Fällen zur Erteilung ihrer Zustimmung 

Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen, Gefährdungen 
oder eine nachhaltige Störung des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder seines Schutzzwecks entgegenzuwir-
ken oder kann die Zustimmung auch versagen. 

 
 

§ 4 
Freistellungen 

 
(1) Die in den Absätzen 2 bis 7 aufgeführten Handlungen oder Nutzungen sind von den Regelungen des § 3 dieser 

Verordnung freigestellt und bedürfen keiner naturschutzrechtlichen Befreiung. 
 
(2) Freigestellt sind 

 1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Eigentümer und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauf-
tragte zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke, 

 2. das Betreten und Befahren des Gebietes und die Durchführung von Maßnahmen 

  a) durch Bedienstete der zuständigen Naturschutzbehörden sowie deren Beauftragte zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben, 

  b) durch Bedienstete anderer Behörden sowie deren Beauftragte in Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben, 

  c) durch Bedienstete der Anstalt Niedersächsische Landesforsten sowie deren Beauftragte, 

  d) zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder 
auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde oder mit deren Zustimmung, 

  e) zur Beseitigung von invasiven und/oder gebietsfremden Arten mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde, 

  f) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie Information und Umweltbildung mit vorheriger Zustim-
mung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

 3. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Dokumentation der im NSG befindlichen Hügelgräber gemäß Nie-
dersächsischem Denkmalschutzgesetz nach vorheriger Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde, 

 4. das Reiten auf den gem. § 3 Abs. 2 gekennzeichneten Wegen, 

 5. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege in der vorhandenen Breite und soweit dies für die freigestellten 
Nutzungen erforderlich ist, ausschließlich mit milieuangepasstem Material wie Sand, Kies, Lesesteinen und 
Mineralgemisch bzw. natürlicherweise anstehendem Material, 

 6. Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit und des erforderlichen Lichtraumprofils der bestehenden 
Wege in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. Februar des Folgejahres, 

 7. die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern oder von Grundwasser für das Tränken von Vieh auf 
der Weide, 
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 8. die Unterhaltung und Instandsetzung bisher noch funktionsfähiger Drainagen, 

 9. die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Weidezäune und Viehtränken sowie deren Neuerrichtung 
in ortsüblicher Weise, 

 10. die Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäßig bestehender Viehunterstände; deren Neuerrichtung in orts-
üblicher Weise nur mit Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

 11. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der bestehenden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen, 

 12. die Unterhaltung der vorhandenen Ver- und Entsorgungseinrichtungen einschließlich des Freihaltens der 
Sicherheits- und Schutzstreifen von Gehölzbewuchs in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar des Folge-
jahres, 

 13. die fachgerechte Pflege von Landschaftselementen zur Verjüngung des Bestandes in der Zeit vom 
01. Oktober bis 28. Februar des Folgejahres, 

 14. unaufschiebbare Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, 

 15. der Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge für Maßnahmen des erforderlichen Forstschutzes mit vorheriger 
Erlaubnis der zuständigen Luftfahrtbehörde. 

 
(3) Die ordnungsgemäße Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung und Gräben, die nicht dem Wasserrecht unterlie-

gen, ist freigestellt, jedoch ohne den Einsatz der Grabenfräse in ständig wasserführenden Gräben. Nach Wasser-
recht genehmigungsfreie Maßnahmen zur Sohl- und Uferbefestigung sind nur mit vorheriger Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde zulässig. 

 
(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung unter Schonung des natürlichen Uferbewuchses. 
 
(5) Die ordnungsgemäße Jagdausübung bleibt unberührt. Abweichend hiervon ist jedoch die Neuanlage von 

 1. Wildäsungsflächen, Futterplätzen, Hegebüschen und Kunstbauten sowie 

 2. mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen 

 nur mit Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde zulässig. 

 Die Anlage von Kirrungen in jagdgesetzlich vorgegebener Art und Weise ist der zuständigen Naturschutzbehörde 
anzuzeigen. 

 
(6) Freigestellt ist die natur- und landschaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung gemäß § 5 Abs. 2 

BNatSchG und nach guter fachlicher Praxis auf den rechtmäßig bestehenden und genutzten Grünlandflächen nach 
folgenden Vorgaben 

 a) ohne Grünland umzubrechen, 

 b) unter Belassung eines mindestens 2 m breiten Uferrandstreifens entlang der Gewässer II. Ordnung und eines 
mindestens 1 m breiten Uferrandstreifens entlang der Gewässer III. Ordnung, gemessen von der Böschungs-
oberkante aus, der ungenutzt bleibt und in dem kein Dünger ausgebracht werden darf, 

 c) beim Ausbringen von Dünger ist ein Abstand von mindestens 5 m zur Böschungsoberkante der Gewässer II. 
und III. Ordnung einzuhalten; beim Einsatz abdriftmindernder Technik zur Ausbringung von Dünger gilt nur der 
im § 4 Abs. 6 b) genannte Mindestabstand von 2 bzw. 1 Meter, 

 d) ohne Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln, 

 e) extensive Nutzung, d. h. keine Mahd vom 01. Januar bis 15. Juni eines jeden Jahres oder Beweidung mit max. 
2 Weidetieren pro Hektar vom 01. Januar bis 21. Juni eines jeden Jahres, 

 f) Maßnahmen zur Grünlanderneuerung sind nur zulässig, wenn sie 14 Tage vor Durchführung bei der zuständi-
gen Naturschutzbehörde angezeigt werden, 

 g) Düngung mit max. 80 kg N/ha/Jahr. 

 Die zuständige Naturschutzbehörde kann nach vorheriger Abstimmung im Einzelfall Ausnahmen von b), d) und e) 
zulassen. 

 
(7) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft gemäß § 11 NWaldLG und gemäß § 5 Abs. 3 BNatSchG 

außerhalb der Naturwaldflächen 

 1. auf allen Waldflächen unter Beachtung folgender Vorgaben 

  a) den Boden und den Bestand schonende Holzentnahme und Pflege in der Zeit vom 01. August bis 
28. Februar des Folgejahres unter besonderer Rücksichtnahme auf schutzbedürftige Tier- und Pflanzen-
arten; in der übrigen Zeit ist die Holzentnahme im Einzelfall nur zulässig, wenn sie fünf Werktage vor 
Durchführung der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt wird, 

  b) Kahlschlag nur mit Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

  c) Belassen von mindestens einem Stück stehenden oder liegenden starken Totholzes je vollem Hektar des 
jeweiligen Eigentümers bis zum natürlichen Zerfall, 

  d) vornehmliche Förderung und Einbringung standortheimischer Baum- und Straucharten der  natürlichen 
Waldgesellschaften, 
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  e) flächiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur, wenn dieser mindestens zehn Werktage vorher der 
zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt wurde und eine erhebliche Beeinträchtigung i. S. des § 33 
Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1 BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist, 

  f) Durchführung von Maßnahmen zur Bodenschutzkalkung nur, wenn diese mindestens einen Monat vorher 
der zuständigen Naturschutzbehörde angezeigt worden sind, 

  g) keine Düngungsmaßnahmen, 

  h) forstwirtschaftlich notwendiger Wegeneu- und -ausbau nur mit Zustimmung der zuständigen Naturschutz-
behörde, 

 2. auf den Waldflächen mit dem wertbestimmenden Lebensraumtyp 9190, die nach dem Ergebnis der aktuellen 
Waldbiotopkartierung den Gesamterhaltungszustand B oder C aufweisen unter Beachtung der Vorgaben 
unter Nr. 1 a), e) bis h), jedoch zusätzlich mit folgenden Vorgaben 

  a) ohne Kahlschlag; Holzentnahme nur einzelstammweise oder durch Femel- oder Lochhieb, 

  b) Holzentnahme und Pflege in Altholzbeständen vom 01. März bis 31. August nur mit vorheriger Zustim-
mung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

  c) auf befahrungsempfindlichen Standorten und in Altholzbeständen Feinerschließungslinien mit einem Min-
destabstand der Gassenmitten von 40 m, 

  d) Bodenbearbeitung nur, wenn diese mindestens einen Monat vorher der zuständigen Naturschutzbehörde 
angezeigt worden ist; ausgenommen ist eine zur Einleitung einer natürlichen Verjüngung erforderliche 
plätzeweise Bodenverwundung, 

  e) Instandsetzung von Wegen nur, wenn diese mindestens einen Monat vorher der zuständigen Natur-
schutzbehörde angezeigt worden ist; freigestellt bleibt die Wegeunterhaltung einschließlich des Einbaus 
von nicht mehr als 100 kg milieuangepasstem Material pro Quadratmeter, 

  f) ohne Befahrung außerhalb von Wegen und Feinerschließungslinien, ausgenommen sind Maßnahmen zur 
Vorbereitung der Verjüngung, 

  g) beim Holzeinschlag und bei der Pflege 
   aa) Erhalt bzw. Entwicklung eines Altholzanteils von mindestens 20 % der Lebensraumtypfläche des 

jeweiligen Eigentümers, 
   bb) je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers dauerhafte Markierung von 

mindestens drei lebenden Altholzbäumen als Habitatbäume und Belassen dieser bis zum natürlichen 
Zerfall oder bei Fehlen von Altholzbäumen dauerhafte Markierung von Teilflächen zur Entwicklung 
von Habitatbäumen (Habitatbaumanwärter) auf 5 % der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigen-
tümers ab der dritten Durchforstung; artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- und 
Höhlenbäumen bleiben unberührt, 

   cc) je vollem Hektar der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers Belassen von mindestens 
zwei Stück stehenden oder liegenden starken Totholzes bis zum natürlichen Zerfall, 

   dd) auf mindestens 80 % der Lebensraumtypfläche des jeweiligen Eigentümers Erhalt oder Entwicklung 
der lebensraumtypischen Baumarten, 

  h) bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung oder Saat ausschließliche Verwendung lebensraumtypi-
scher Baumarten und dabei auf mindestens 80 % der Verjüngungsfläche Verwendung lebensraumtypi-
scher Hauptbaumarten, 

  i) Entwässerungsmaßnahmen nur mit Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

  j) ohne flächigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden, 

 3. auf den Waldflächen mit dem wertbestimmenden Lebensraumtyp 91D0, die nach dem Ergebnis der aktuellen 
Waldbiotopkartierung den Gesamterhaltungszustand B oder C aufweisen unter Beachtung der Vorgaben 
unter Nr. 1 a), e), g), h) und Nr. 2 jedoch zusätzlich mit folgenden Auflagen, 

  a) eine über die Vorgaben aus Nr. 2 hinausgehende Holzentnahme ist zum Erhalt des Moorwalds oder der 
Entwicklung höherwertiger Biotop- oder Lebensraumtypen mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde möglich, 

  b) Kalkungsmaßnahmen sind nicht zulässig, 

 4. auf den Waldflächen mit dem wertbestimmenden Lebensraumtyp 9110, die nach dem Ergebnis der aktuellen 
Waldbiotopkartierung den Gesamterhaltungszustand B oder C aufweisen unter Beachtung der Vorgaben 
unter Nr. 1 a), e) bis h), Nr. 2 a) bis g) und j) jedoch zusätzlich bei künstlicher Verjüngung durch Anpflanzung 
oder Saat Verwendung von lebensraumtypischen Baumarten auf mindestens 90 % der Verjüngungsfläche, 

 5. unter Beachtung des Erlasses "Langfristige ökologischen Waldentwicklung in den Niedersächsischen Landes-
forsten" (RdErl. d. ML v. 27.2.2013 - 405-64210-56.1 - VORIS 79100). 

 Maßnahmen, die durch einen Bewirtschaftungsplan i. S. d. § 32 Abs. 5 BNatSchG festgelegt sind, der mit der 
Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde erstellt worden ist, sind von den unter den Nr. 1 bis 4 genannten 
Zustimmungs- und Anzeigeverfahren freigestellt. 

 Die Abgrenzung der Lebensraumtypenflächen bzw. Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf Waldflä-
chen der Niedersächsischen Landesforsten ergibt sich aus der jeweils aktuellen Waldbiotopkartierung gemäß 
Runderlass "Schutz, Pflege und Entwicklung von Natura 2000-Gebieten im Landeswald" (RdErl. d. ML u. d. MU v. 
21.10.2015 - 405-22055-97 - VORIS 79100). Für die Lebensraumtypenflächen auf Waldflächen der Niedersächsi-
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schen Landesforsten wird ein Gesamterhaltungszustand je Lebensraumtyp zugrunde gelegt. Eine Karte mit der 
genauen Lage der Lebensraumtypen kann bei der zuständigen Naturschutzbehörde sowie dem Niedersächsischen 
Forstamt Rotenburg während der Dienststunden unentgeltlich eingesehen werden. 

 
(8) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den nach den Absätzen 2 bis 7 genannten Fällen zur Erteilung von 

Ausnahmen oder ihrer Zustimmung Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, 
Beeinträchtigungen, Gefährdungen oder eine nachhaltige Störung des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder 
seines Schutzzwecks entgegenzuwirken oder kann die Zustimmung auch versagen. 

 
(9) Freigestellt sind die von der zuständigen Naturschutzbehörde angeordneten oder mit ihr abgestimmten Pflege-, 

Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
 
(10) Weitergehende Vorschriften der § 23 Abs. 3 BNatSchG, § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG, § 33 

Abs. 1 a, § 39 und § 44 BNatSchG bleiben unberührt. 
 
(11) Bestehende, rechtmäßige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unbe-

rührt. 
 
 

§ 5 
Befreiungen 

 
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 67 

BNatSchG i. V. m. § 41 NAGBNatSchG eine Befreiung erteilen. 
 
(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen der 

Prüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NAGBNatSchG als mit dem Schutzzweck dieser Verordnung 
vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG i. V. m. § 26 NAGBNatSchG 
erfüllt sind. 

 
 

§ 6 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben die Durchführung von folgenden durch die zuständige 

Naturschutzbehörde angeordneten oder angekündigten Maßnahmen zu dulden 

 1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung des NSG oder einzelner seiner 
Bestandteile, 

 2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des NSG und seiner Wege sowie zur weiteren Information 
über das NSG. 

 
(2) Die Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen werden in einem Bewirtschaftungsplan, dem hin-

sichtlich der Lebensraumtypenflächen von der zuständigen Naturschutzbehörde zugestimmt werden muss, dar-
gestellt. 

 
(3) § 15 NAGBNatSchG bleibt unberührt. 
 
 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 43 Abs. 3 Nr. 1 NAGBNatSchG handelt, wer vorsätz-

lich oder fahrlässig gegen die Verbotsregelungen in § 3 dieser Verordnung verstößt, ohne dass die Voraussetzun-
gen einer Freistellung nach § 4 dieser Verordnung vorliegen oder eine erforderliche Zustimmung erteilt oder eine 
Befreiung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. 

 
(2) Ordnungswidrig gemäß § 43 Abs. 3 Nr. 7 NAGBNatSchG handelt, wer entgegen § 23 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG 

i. V. m. § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG und § 3 Abs. 2 das Naturschutzgebiet betritt, ohne dass die Voraussetzungen 
für eine Freistellung nach § 4 vorliegen oder eine erforderliche Zustimmung erteilt oder eine Befreiung gewährt 
wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro 
geahndet werden. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
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(2) Das Landschaftsschutzgebiet ROW 003 "Stellmoor" (Verordnung vom 29.10.1938) wird aufgehoben. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 19.02.2018 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Luttmann 
Landrat 
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- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 
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B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

1. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Entschädigung der Ratsmitglieder, 

der Ehrenbeamten sowie der sonstigen ehrenamtlichen tätigen Personen 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

 
 
Aufgrund der §§ 6, 29, 39 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Stadt Rotenburg (Wümme) am 26.10.2017 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 1 Aufwandsentschädigung wird wie folgt geändert: 

Absatz 1, Satz 1: 

Für die Teilnahme an einer Sitzung des Rates, des Verwaltungsausschusses, eines Ausschusses, einer Fraktion des 
Rates oder des Ortsrates erhalten Sitzungsgeld 

a) die Ratsmitglieder in Höhe von je 28,00 Euro 

b) die Ortsratsmitglieder in Höhe von je 15,00 Euro. 
 
Absatz 1, Satz 5: 

Neben dem Sitzungsgeld erhalten die Ratsmitglieder für die Ausübung des Mandats eine Aufwandsentschädigung von 
monatlich 40,00 Euro, die Ortsratsmitglieder von monatlich 25,00 Euro. 
 
§ 3 Aufwandsentschädigung der mit besonderen Funktionen betrauten Rats- und Ortsratsmitglieder wird wie folgt geän-
dert: 
  



 61

Absatz 1:  

Neben den Entschädigungen nach §§ 1 und 2 erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung 

a) die stellvertretende/r Bürgermeister/innen 280,00 Euro 

b) die Fraktionsvorsitzenden bis 5 Fraktionsmitglieder 195,00 Euro 
 von 6 bis 10 Fraktionsmitglieder 230,00 Euro 
 über 10 Fraktionsmitglieder 280,00 Euro 

 Bilden mehrere Fraktionen oder Gruppen ihrerseits eine Gruppe, so erhalten nur die Vorsitzenden der einzelnen 
Fraktionen oder Gruppen die Aufwandsentschädigung. Der/die Vorsitzende der aus ihnen zusammengesetzten 
Gruppe erhält für diese Funktion keine Aufwandsentschädigung. 

c) die Ortsbürgermeister/innen von je 175,00 Euro 

d) wenn der/die Ortsbürgermeister/innen alle Hilfsfunktionen 
 für die Verwaltung nach der Hauptsatzung erfüllen 125,00 Euro 

e) die 1. Vertreter/innen der Ortsbürgermeister/innen von je 55,00 Euro 
 
Absatz 2: 

Die Fraktions- oder Gruppenvorsitzenden können durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Bürgermeister 
bestimmen, dass Teile ihrer Aufwandsentschädigung gem. Abs. 1 Buchstabe b) an einen oder mehrere andere frak-
tions- oder gruppenangehörige Ratsmitglieder zu zahlen sind. In der schriftlichen Erklärung ist die Verteilung 
betragsmäßig oder prozentual unter namentlicher Nennung der jeweils begünstigten Fraktions- oder Gruppenmit-
glieder zu bestimmen. Die Erklärung wird ab dem auf den Zugang beim Bürgermeister folgenden Kalendermonat 
wirksam. 
 
Absatz 3: 

Die Aufwandsentschädigung geht auf den Vertreter/die Vertreterin über, wenn der Empfänger seine Aufgaben ununter-
brochen länger als 1 Monat nicht wahrnimmt; Erholungsurlaub bleibt außer Betracht. 
 
Eine nach Abs. 1 e dem/der Vertreter/Vertreterin zustehende Aufwandsentschädigung wird angerechnet. 
 
§ 4 Aufwandsentschädigung des Ortsvorstehers Borchel 

Absatz 1: 

Der Ortsvorsteher/Die Ortsvorsteherin der Ortschaft Borchel erhält eine Aufwandsentschädigung von monatlich 
230,00 Euro. 
 
Absatz 2: 

§ 3 Abs. 3 gilt entsprechend. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 26.10.2017 in Kraft. 
 
 
Rotenburg (Wümme, den 16.02.2018 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 
 
 

Stadt Rotenburg (Wümme) 

11. Änderung 
des IV. Flächennutzungsplanes, Teil B, Mulmshorn 

(Uhlenkampsweg-Ost) 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt die 11. Änderung des 
IV. Flächennutzungsplanes, Teil B, Mulmshorn (Uhlenkampsweg-Ost), bestehend aus der Planzeichnung und der 
Begründung, beschlossen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 01.09.2017 
 
Andreas Weber (L. S.) 
Der Bürgermeister 
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Die Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 BauGB der o. g. Flächennutzungsplanänderung ist vom Landkreis Rotenburg 
(Wümme) mit Verfügung vom 30.11.2017 erteilt worden. 
 
Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung ab dem 
01.03.2018 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, alter Teil des Rathauses, 2. OG, während der Dienststun-
den einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Änderungsgebiet ist im anliegenden Lageplan dargestellt. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhal-
tes geltend gemacht worden sind. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 28.02.2018 
 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Andreas Weber 
 
 

 
- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 

 
 

Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

Bebauungsplan Nr. 13, 3. Änderung - Wiesenstraße/Pappelweg - 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt die 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 13 - Wiesenstraße/Pappelweg - als Satzung und die Begründung beschlossen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 08.02.2018 
 
Andreas Weber (L. S.) 
Der Bürgermeister 
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Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung ab dem 01.03.2018 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), 
Große Str. 1, Rathaus, während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Plangebiet 
ist im anliegenden Lageplan dargestellt. Die verbindlichen Plangrenzen sind der Satzung zu entnehmen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhal-
tes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 28.02.2018 
 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Andreas Weber 
 
 

 
- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 

 
 

Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

Bebauungsplan Nr. 116 - östlich der Nordstraße - 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt den Bebauungsplan Nr. 116 - östlich der 
Nordstraße - als Satzung und die Begründung beschlossen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 08.02.2018  
 
Andreas Weber (L. S.) 
Der Bürgermeister 
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Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung ab dem 01.03.2018 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), 
Große Str. 1, Rathaus, während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Plangebiet 
ist im anliegenden Lageplan dargestellt. Die verbindlichen Plangrenzen sind der Satzung zu entnehmen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhal-
tes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 28.02.2018 
 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Andreas Weber 
 
 

 
- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 

 
 

Stadt Rotenburg (Wümme) 

Bekanntmachung 
über die Einziehung der öffentlichen Straßenfläche 

"Heinrich-Schelper-Straße" 
 
 
Die öffentliche Straße „Heinrich-Schelper-Straße“ (Flurstücke 10/32, 10/35 und 10/51 der Flur 30 von Rotenburg) wird 
gemäß § 8 Absatz 1 des Nds. Straßengesetzes (NStrG) als öffentliche Verkehrsfläche eingezogen und verliert hierdurch 
ihre Verkehrsbedeutung. 
 
Die Straße liegt als Stichstraße und Sackgasse nördlich an der Karl-Göx-Straße (Flurstück 10/52 der Flur 30 von Roten-
burg) und hat eine Länge von 230 m. 
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Gegen diese Einziehung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Stade, Am 
Sande 4 a, 21682 Stade, erhoben werden. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 28.02.2018 
 
Der Bürgermeister  
Andreas Weber 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 
 
 

3. Satzung 
zur Änderung der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und 

Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen 
in der Gemeinde Anderlingen 

 
 
Aufgrund der §§ 11, 44 und 55 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.10.2016 (Nds. GVBl. S. 226) hat der Rat der Gemeinde Anderlingen in 
seiner Sitzung am 30.01.2018 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige 
Personen in der Gemeinde Anderlingen (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 13.03.2001, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 05.11.2009, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 wird der Betrag von 20,00 € durch den Betrag von 30,00 € ersetzt. 

2. In § 3 Abs. 1 a) wird der Betrag von 400,00 € durch den Betrag von 500,00 € ersetzt. 

3. In § 3 Abs. 1 b) wird der Betrag von 100,00 € durch den Betrag von 130,00 € ersetzt. 

4. In § 3 Abs. 1 c) wird der Betrag von 50,00 € durch den Betrag von 70,00 € ersetzt. 

5. In § 4 wird der Betrag von 20,00 € durch den Betrag von 30,00 € ersetzt. 

6. In § 7 wird folgender neuer Punkt c) eingefügt: 
c) der Wegebeauftragte eine monatliche Aufwandsentschädigung von 50,00 €. 

 
 

Artikel 2 
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
Anderlingen, 2. Februar 2018 
 
Barth 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 
 
 

Jahresabschluss 2016 
der Gemeinde Anderlingen und Entlastungserteilung 

 
 
Der Rat der Gemeinde Anderlingen hat in seiner Sitzung am 30.01.2018 folgende Beschlüsse gefasst: 

 Der Jahresabschluss der Gemeinde Anderlingen für das Haushaltsjahr 2016 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

 Der Bürgermeisterin wird für das Haushaltsjahr 2016 die Entlastung erteilt. 

Der Jahresabschluss 2016 und der um die Stellungnahme der Bürgermeisterin ergänzte Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) 
während der Öffnungszeiten bei der Gemeinde Anderlingen, Hembecker Weg 11, 27446 Anderlingen, öffentlich aus. 
 
 
Gemeinde Anderlingen 
Die Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 
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Satzung 
der Gemeinde Fintel über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 

 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit den 
§§ 1, 2 und 3 des Niedersächsischen Kommunal-abgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Gemeinde Fintel in seiner 
Sitzung am 06.02.2018 folgende Neufassung der Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Gemeinde Fintel erhebt als örtliche Aufwandsteuer eine Zweitwohnungssteuer. 
 
 

§ 2 
Steuergegenstand, Steuerpflicht 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Gemeindegebiet. 
 
(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, über die jemand, neben seiner Hauptwohnung, zu Zwecken der persönlichen 

Lebensführung verfügen kann. Als Hauptwohnung gilt diejenige Wohnung von mehreren im In- und Ausland, die 
jemand überwiegend nutzt. Zweitwohnung im Sinne dieser Satzung ist jede Gesamtheit von abgeschlossenen Räu-
men, die von ihrer Ausstattung her zumindest zeitweise oder zu bestimmten Jahreszeiten zum Wohnen oder Schla-
fen benutzt werden können. Eine konkrete Mindestausstattung der Räume (z. B. Kochgelegenheit, Frischwasserver-
sorgung, Abwasserbeseitigung, Energieversorgung, Heizung), sowie planungs-, baurechtliche oder sonstige recht-
liche Zulässigkeit ist nicht erforderlich. Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, 
dass sie vorübergehend anders oder nicht genutzt wird oder sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. 

 
(3) Eine Wohnung dient als Nebenwohnung im Sinne des Bundesmeldegesetzes, wenn sie von einer dort mit Neben-

wohnsitz gemeldeten Person zum Zwecke des persönlichen Lebensbedarfs bewohnt wird. Wird eine Wohnung von 
einer Person bewohnt, die mit dieser Wohnung nicht gemeldet ist, dient die Wohnung als Nebenwohnung im Sinne 
des Melderechts, wenn sich die Person wegen dieser Wohnung mit Nebenwohnung zu melden hätte. 

 
(4) Als Wohnung gelten auch alle Mobilheime, Wohnmobile, Wohn- und Campingwagen, die zu Zwecken des persönli-

chen Lebensbedarfs auf einem eigenen oder fremden Grundstück für einen nicht nur vorübergehenden Zweck abge-
stellt werden. 

 
(5) Steuerpflichtig ist, wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung innehat. Dies ist insbesondere bei selbst genutztem 

Wohnraum der Eigentümer, bei dauerhaft vermietetem oder verpachtetem Wohnraum der schuldrechtliche Nutzungs-
berechtigte; bei eingeräumten Nießbrauch- oder Wohnrecht sowie unentgeltlicher Wohnungsüberlassung ist der Nut-
zungsberechtigte Steuerschuldner. Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so sind 
sie Gesamtschuldner der Zweitwohnungssteuer. 

 
 

§ 3 
Bemessungsgrundlage 

 
(1) Die Steuer bemisst sich nach der aufgrund des Mietvertrages im Besteuerungszeitraum gemäß § 6 Abs. 1 geschul-

deten Nettokaltmiete. Als im Besteuerungszeitraum geschuldete Nettokaltmiete ist die für den ersten vollen Monat 
des Besteuerungszeitraumes geschuldete Nettokaltmiete multipliziert mit der Zahl der in den Besteuerungszeitraum 
fallenden Monate anzusetzen. 

 
(2) Sollte im Mietvertrag zwischen den Parteien eine Miete vereinbart worden sein, in der einige oder alle Nebenkosten 

oder Aufwendungen für die Möblierung der Wohnung enthalten sind, sind zur Ermittlung der Nettokaltmiete pau-
schale Kürzungen in nachfolgendem Umfang vorzunehmen: 

 a) für eine Teilmöblierung 10 v. H. 

 b) für eine Vollmöblierung 30 v. H. 

 c) eingeschlossene Nebenkosten ohne Heizung 10 v. H. 

 d) eingeschlossene Nebenkosten mit Heizung 20 v. H. 
 
(3) Ist der Zweitwohnungsinhaber Untermieter, gilt Abs. 1 entsprechend. Ist der Zweitwohnungsinhaber Hauptmieter und 

besteht ein Untermieterverhältnis, wird zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für dessen Zweitwohnungssteuer 
die nach dem Hauptmietvertrag maßgebliche Fläche der Wohnung um die Fläche reduziert, die der Untermieter indi-
viduell nutzt zuzüglich der anteiligen Fläche, die auf die gemeinschaftlich genutzten Räume entsprechend § 2 Abs. 2 
entfällt, wenn der Untermieter für die Wohnung melderechtlich erfasst ist. Die vom Hauptmieter vertraglich geschul-
dete Nettokaltmiete wird anteilmäßig in dem nach Satz 1 ermittelten Verhältnis gekürzt. 
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(4) Statt des Betrages nach Abs. 1 gilt als jährliche Nettokaltmiete für solche Wohnungen, die eigengenutzt, ungenutzt, 
zum vorübergehenden Gebrauch unentgeltlich oder unterhalb der ortsüblichen Miete überlassen sind, die übliche 
Miete. Die übliche Miete wird in Anlehnung an die Nettokaltmiete geschätzt, die für Räume gleicher oder ähnlicher 
Art, Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlt wird. 

 
(5) Bei Mobilheimen, Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen gilt als jährlicher Mietaufwand die zu zahlende Stand-

platzmiete einschl. Mietnebenkosten. Bei Eigennutzung ist die in vergleichbaren Fällen zu zahlende Standplatzmiete 
einschließlich Nebenkosten im Sinne des Satzes 1 zugrunde zu legen. 

 
 

§ 4 
Steuersatz 

 
(1) Der Steuersatz beträgt jährlich 10 v. H. der Bemessungsgrundlage (§ 4) multipliziert mit dem Faktor für den Grad der 

Verfügbarkeit nach § 5 Abs. 2. 
 
(2) Der Faktor für den Grad der Verfügbarkeit einer Zweitwohnung für die persönliche Lebensführung beträgt bei einer 

von vornherein vertraglich begrenzten Eigennutzungsmöglichkeit durch entgeltliche Weitervermietung der Zweitwoh-
nung durch eine Vermietungsagentur, einen Hotelbetrieb oder Vergleichbare 

 - von bis zu 3 Monaten 40 v. H. 

 - von mehr als 3 Monaten bis zu 6 Monaten 70 v. H. 

 - von mehr als 6 Monaten 100 v. H. 
 
 

§ 5 
Beginn und Ende der Steuerpflicht, Entstehung des Steueranspruchs 

 
Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr. Besteht die Steuerpflicht nicht 
während des gesamten Kalenderjahres, ist Besteuerungszeitraum der entsprechende Teil des Kalenderjahres. 
 
Der Steueranspruch für ein Kalenderjahr entsteht am 1. Januar des Jahres, für das die Steuer festzusetzen ist. Tritt die 
Steuerpflicht erst nach dem 1. Januar ein, so entsteht der Steueranspruch mit dem Beginn der Steuerpflicht. 
 
Die Steuerpflicht beginnt mit dem Zeitpunkt, ab dem die Wohnung der/des Steuerpflichtigen als Zweitwohnung zu beur-
teilen ist. Fällt der Zeitpunkt, mit dem die Beurteilung der Wohnung als Zweitwohnung beginnt, nicht auf den ersten Tag 
eines Monats, beginnt die Steuerpflicht entsprechend § 3 Absatz 1. Dies gilt auch, wenn die Hauptwohnung zur Neben-
wohnung wird. 
 
Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die/der Steuerpflichtige die Zweitwohnung nicht mehr 
innehat oder die Zweitwohnung zur Hauptwohnung umgewandelt wurde. 
 
Bei Änderungen der Bemessungsgrundlage (§ 4) innerhalb des Kalenderjahres ist die Zweitwohnungssteuer ab dem 
entsprechenden Monat neu festzusetzen. Sofern die Änderung der Bemessungsgrundlage nicht auf den Ersten eines 
Monats fällt, so gilt die neue Bemessungsgrundlage ab dem ersten Tag des Folgemonats. 
 
 

§ 6 
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer, Rundung 

 
Die Steuer wird durch Bescheid festgesetzt. Im Bescheid kann bestimmt werden, dass dieser auch für künftige Zeitab-
schnitte gilt, solange sich die Bemessungsgrundlage oder der Steuerbetrag nicht ändern. Für diejenigen Steuerpflichti-
gen, die für das Kalenderjahr die gleiche Zweitwohnungssteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Zweitwoh-
nungssteuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten mit dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen wäre. Bei Änderungen, die den Steueranspruch betreffen, wird immer ein schriftlicher Steuerbe-
scheid erteilt. 
 
Die Steuer wird am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Jahres mit je einem Viertel des Jah-
resbetrages fällig. 
 
Nachzahlungen werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides, Erstattungsbeträge mit der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
In den Fällen des § 6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 errechnet sich der jeweilige Jahresteilbetrag nach der 
Anzahl der Monate, in denen die Steuerpflicht besteht. 
 
Die Jahressteuer wird auf den nächsten durch 12 teilbaren Betrag (volle Cent) abgerundet. 
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§ 7 
Anzeige- und Mitteilungspflichten 

 
Wer eine Zweitwohnung in Besitz nimmt oder aufgibt, hat dies innerhalb eines Monats der Samtgemeinde Fintel schrift-
lich anzuzeigen. Auf einem von der Samtgemeinde Fintel vorgeschriebenen Formular sind die für die Beurteilung der 
Steuerpflicht notwendigen Angaben einzutragen und eigenhändig zu unterschreiben. Die Anmeldung und Abmeldung 
von Personen nach dem Bundesmeldegesetz gilt als Anzeige im Sinne dieser Vorschrift, soweit die Meldung nicht von 
Amts wegen geschehen ist. Ggf. die Zweitwohnungssteuer ausschließende Tatbestände haben die Steuerschuldner 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen und durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. 
 
Der Inhaber einer Zweitwohnung ist verpflichtet, der Samtgemeinde Fintel die für die Höhe der Steuer maßgeblichen 
Änderungen, insbesondere der Nettokaltmiete bzw. der Wohnungsgröße, innerhalb eines Monats ab Wirksamwerden 
der Änderung schriftlich anzuzeigen. 
 
Der Steuerpflichtige (§ 2 Abs. 5) ist verpflichtet, der Samtgemeinde Fintel innerhalb eines Monats nach Aufforderung alle 
für die Steuererhebung erforderlichen Tatbestände (z. B. Jahresnettokaltmiete, Standplatzmiete Wohnfläche, Art der 
Nutzung) sowie sonstige relevanten Tatbestände schriftlich durch aussagefähige Unterlagen nachzuweisen. 
 
 

§ 8 
Mitwirkungspflichten Dritter 

 
Hat der Steuerpflichtige die zur Festsetzung der Zweitwohnungssteuer notwendigen Unterlagen trotz Erinnerung nicht 
vorgelegt, sind auch andere Personen, insbesondere Eigentümer bzw. Vermieter von Zweitwohnungen verpflichtet, der 
Samtgemeinde Fintel auf Nachfrage die für die Steuerfestsetzung relevanten Tatbestände mitzuteilen. 
 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Absatz 2 Ziffer 2 NKAG handelt, wer 

 - entgegen § 7 Abs. 1 nicht oder nicht innerhalb eines Monats anzeigt, dass er eine Wohnung in Besitz genommen 
oder aufgegeben hat bzw. nicht das vorgeschriebene Formular ausgefüllt und unterschrieben abgegeben hat, 

 - entgegen § 7 Abs. 2 nicht die maßgeblichen Änderungen nicht oder nicht innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt, 

 - entgegen § 7 Abs. 3 nicht bzw. innerhalb eines Monats alle für die Steuererhebung erforderlichen Tatbestände 
schriftlich durch aussagefähige Unterlagen nachweist, 

 - entgegen § 8 nicht die für die Steuerfestsetzung relevanten Tatbestände auf Nachfrage mitteilt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. 
 
 

§ 10 
Datenübermittlung von der Meldebehörde 

 
(1) Die Meldebehörde übermittelt zur Sicherung des gleichmäßigen Vollzugs der Zweitwohnungssteuersatzung bei Ein-

zug einer Einwohnerin, die sich mit Nebenwohnung anmeldet/eines Einwohners, der sich mit Nebenwohnung anmel-
det, gemäß § 34 Abs. 1 Bundesmeldegesetz die folgenden personenbezogenen Daten der Einwohnerin/des Einwoh-
ners: 

 1. Vor- und Familiennamen, 

 2. Geschlecht, 

 3. Doktorgrad, 

 4. Tag der Geburt, 

 5. gesetzliche Vertreterin/gesetzlicher Vertreter (Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, Anschrift, Tag der Geburt), 

 6. Anschrift der Nebenwohnung, 

 7. Tag des Einzugs, 

 8. Anschrift der Hauptwohnung, 

 9. Familienstand, bei Verheirateten oder Lebenspartnern das Datum der Eheschließung oder Begründung der 
Lebenspartnerschaft. 

 
(2) Wird die Hauptwohnung zur Nebenwohnung, gilt dies als Einzug. 

Bei 

 1. Auszug, 

 2. Tod, 

 3. Namensänderung, 
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 4. nachträglichem Bekanntwerden der Anschrift der Hauptwohnung oder  

 5. Einrichtung einer Übermittlungssperre 

 werden die Veränderungen übermittelt. 
 Wird die Nebenwohnung zur Hauptwohnung, gilt dies als Auszug. 
 Eine Datenübermittlung findet auch dann statt, wenn die Anmeldung einer Nebenwohnung nachgeholt wird. 
 
 

§ 11 
Datenverarbeitung 

 
(1) Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Zweitwohnungssteuer 

nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten werden von der Samtgemeinde 
Fintel in der jeweils geltenden Fassung des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) bzw. dem entspre-
chenden Bundesgesetz in Verbindung mit § 11 NKAG und den dort genannten Bestimmungen der Abgabenordnung 
(AO) erhoben und verarbeitet. Die Datenerhebung beim Finanzamt, beim Amtsgericht (Grundbuchamt), beim Lan-
desamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (Katasteramt) und bei den für das Einwohnermel-
dewesen, Bauwesen, Ordnungsrecht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen der Samtgemeinde Fintel erfolgt, 
soweit die Sachverhaltsaufklärung durch die Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 
Absatz 1, Satz 3 AO). 

 
(2) Weitere, bei den in Satz 1 genannten Datenquellen, vorhandene personen- und grundstücksbezogene Daten dürfen 

erhoben werden, soweit sie für die Veranlagung zu der Steuer nach dieser Satzung erforderlich sind. Die Daten dür-
fen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zweck der Steuererhebung nach dieser Satzung oder zur Durchfüh-
rung eines anderen Abgabenverfahrens, das dieselbe Abgabenpflichtige/denselben Abgabenpflichtigen betrifft, ver-
arbeitet werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind technische und organisatorische Maßnahmen des Datenschut-
zes und der Datensicherheit getroffen worden. 

 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2018 in Kraft. Sie ersetzt die Satzung der Gemeinde Fintel über die Erhe-
bung der Zweitwohnungssteuer vom 29.11.2001 (Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) Nr. 24 vom 
31.12.2001, zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 25.10.2012 (Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) Nr. 22 vom 30.11.2012), die gleichzeitig außer Kraft tritt. 
 
Für die in der Zeit vom 01.01.2018 bis zum Tag der Veröffentlichung dieser Satzung wird die nach § 5 dieser Satzung 
entstandene Zweitwohnungssteuerschuld der Höhe nach auf die sich aus der nach Absatz 1 außer Kraft getretene Sat-
zung ergebenden Höhe der Zweitwohnungssteuer beschränkt. 
 
 
Fintel, den 6. Februar 2018 
 
Behrens (L. S.) 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2018 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Fintel 
in der Sitzung am 06.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.939.700,00 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.226.000,00 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 150.000,00 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 20.100,00 Euro 
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2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.841.200,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.051.300,00 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 386.000,00 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 730.500,00 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 200.000,00 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 29.100,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  3.427.200,00 Euro 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  3.810.900,00 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) wird auf 200.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuern 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 470 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Fintel, den 06. Februar 2018 
 
Behrens (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
20. Februar 2018 unter dem Aktenzeichen 20/3 15 21 10/071 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro in Fintel öffentlich aus. 
Der nach § 151 NKomVG zu erstellende Bericht über die Beteiligung der Gemeinde an Unternehmen und Einrichtungen 
in der Rechtsform des privaten Rechts ist Anlage zum Haushaltsplan und liegt ebenfalls zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Fintel, den 28. Februar 2018 
 
Gemeinde Fintel 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 
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Jahresabschluss 2013 
der Gemeinde Kirchtimke und Entlastungserteilung 

 
 
Der Rat der Gemeinde Kirchtimke hat in seiner Sitzung am 13.02.2018 folgende Beschlüsse gefasst: 
Der Jahresabschluss der Gemeinde Kirchtimke für das Haushaltsjahr 2013 wird in der vorliegenden Fassung beschlos-
sen. 

• Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnishaushaltes in Höhe von 5.778,66 € wird durch eine Entnahme aus der 
Überschussrücklage für das ordentliche Ergebnis gedeckt. 

• Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnishaushaltes in Höhe von 5.557,94 € wird der Überschussrücklage für 
das außerordentliche Ergebnis zugeführt. 

• Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2013 die Entlastung erteilt. 

Der Jahresabschluss 2013 und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) 
während der Dienststunden bei der Samtgemeinde Tarmstedt, Hepstedter Straße 9, 27412 Tarmstedt, öffentlich aus. 
 
 
Kirchtimke, den 14. Februar 2018 
 
Gemeinde Kirchtimke 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 
 
 

Jahresabschluss 2014  
der Gemeinde Scheeßel und Entlastungserteilung 

 
 
Der Rat der Gemeinde Scheeßel hat in seiner Sitzung am 22.02.2018 über den Jahresabschluss 2014 beschlossen. Der 
Bürgermeisterin wurde für dieses Haushaltsjahr die Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 einschließlich des Rechenschaftsberichtes liegt zusammen mit dem 
Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes sowie der Stellungnahme der Bürgermeisterin im Anschluss an die öffent-
liche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden bei der Gemeinde 
Scheeßel, Untervogtplatz 1, 27383 Scheeßel, Zimmer 6, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 
Scheeßel, den 23.02.2018 
 
Gemeinde Scheeßel 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung 
Behrens 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2018 Nr. 4 
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